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Norm

AVG §56;

AVG §66 Abs4;

RAPG 1985 Art3;

RAPG 1985 Art6;

StPO 1945 §39 Abs3;

StPO 1945 §39 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Verwaltungsbehörden haben im allgemeinen das im Zeitpunkt der Erlassung ihrer Bescheide geltende Recht

anzuwenden. Eine andere Betrachtungsweise (Hinweis E VS 4.5.1977, 898/75, VwSlg 9315 A/1977) wird nur dann

geboten sein, wenn der Gesetzgeber in einer Übergangsbestimmung zum Ausdruck gebracht hätte, daß "auf

anhängige Verfahren noch das bisher geltende Gesetz anzuwenden ist", oder, wenn darüber abzusprechen gewesen

wäre, was einem bestimmten Stichtag oder in einem konkreten Zeitraum rechtens war. In der ggst Angelegenheit

(Abweisung eines Antrages auf Eintragung in die Verteidigerliste wegen Nichtbeibringung der Bewilligung der

vorgesetzten Dienstbehörde gemäß § 39 Abs 4 StPO bis zum 1.1.1986 = Inkrafttreten des dritten Satzes im § 39 Abs 3

StPO durch RAPG) ist kein Raum für die beiden letztangeführten Betrachtungsweisen, denn Art 6 RAPG enthält keine

Übergangsregelung der bezeichneten Art und die belangte Behörde sprach mit ihrem Bescheid auch nicht darüber ab,

ob der Antragsteller vor dem 1.1.1986 die Voraussetzungen für die Eintragung in die Verteidigerliste erfüllt hätte. Da

die Verwaltungsbehörden im Zeitpunkt der Fassung des Art 3 RAPG anzuwenden hatten, war eine Eintragung des

Antragstellers auf Grund der vor dem 1.1.1986 geltenden Fassung dieser Bestimmung ausgeschlossen.
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